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Spezifische Massnahmen für die Veranstaltung

1. Grundsätze

1.1. Bewilligung der Veranstaltung 

Die  Veranstaltung  wurde  via  Wettkampftool  von  Swiss  Athletics  angemeldet  und  bewilligt.
Swiss Athletics bestätigt  damit,  dass der Wettkampf  reglementskonform angemeldet wurde
und die zum Zeitpunkt der Bewilligung bekannten COVID-Restriktionen die Durchführung des
Anlasses in der geplanten Form nicht verbieten. Der Organisator nimmt mit der Bewilligung zur
Kenntnis, dass er ein Schutzkonzept erarbeiten muss. 
Der Anlagenbetreiber (Sportamt der Stadt Zürich) hat das vorliegende Schutzkonzept zustim-
mend zur Kenntnis genommen.

1.2. Zertifikatspflicht

Für den Zutritt zur Wettkampfanlage ist für alle Personen ab 16 Jahren ein güliges COVID-Zerti-
kat vorzulegen. Personen unter 16 Jahren (und damit bei diesem Wettkampf auch alle Wett-
kämpfer) benötigen kein Zertifikat müssen sich aber ausweisen, um das Alter prüfen zu kön-
nen.

1.3. Wettkampfanlage/Eingangskontrolle

Das Stadion Sihlhölzli wird abgesperrt. Es gibt eine Eingangskontrolle an der die COVID-Zertifi-
kate und Altersnachweise geprüft werden.

1.4. Verpflegung

Es wird eine Festwirtschaft geführt. 

2. Kommunikation 

Das Schutzkonzept und die geltenden Massnahmen werden auf der Homepage des Veranstal-
ters veröffentlicht und den Vereinsverantwortlichen der teilnehmenden Vereine per Mail zuge-
stellt.

3. Verantwortlichkeit

Mit dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie haben sich auch die Rahmenbedingungen für die
Durchführung von Leichtathletik-Wettkämpfen verändert.  Diese werden in Übereinstimmung
mit den von Bund und Kantonen erlassenen Massnahmen und gemäss den Auflagen der jeweili-
gen Anlagebetreiber durchgeführt. Aufgrund der aktuell geltenden Massnahmen von Bund und
Kantonen müssen insbesondere Athleten damit rechnen, sich im Falle einer COVID-19 Infektion



eines nahen Kontaktes in Quarantäne begeben zu müssen. Dies gilt im privaten und geschäftli-
chen Umfeld genauso wie bei Sportveranstaltungen. Das entsprechende Risiko trägt jede Per-
son selber und sie muss für sich abwägen, welchen Risiken sie sich aussetzen kann und will.
Swiss Athletics und der Organisator übernehmen diesbezüglich keinerlei Verantwortung.

Zürich, 10.09.2021
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